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§ 1 Geltungsbereich der AGB 

1.1. Die AGB regeln die Geschä3sbeziehungen zwischen Heilprak<ker und Pa<ent als 
Behandlungsvertrag im Sinne der §§ 611 ff BGB, soweit zwischen den Vertragsparteien 
Abweichendes nicht schri3lich vereinbart wurde. 
  

1.2. Der Behandlungsvertrag kommt zustande, wenn der Pa<ent das generelle Angebot des 
Heilprak<kers, die Heilkunde auszuüben, annimmt und sich an den Heilprak<ker zum Zwecke 
der Beratung, Diagnose und Therapie wendet.  

1.3. Der Heilprak<ker ist berech<gt, einen Behandlungsvertrag ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen; wenn ein erforderliches Vertrauensverhältnis nicht erwartet werden kann, wenn 
der Heilprak<ker aufgrund seiner Spezialisierung oder aus gesetzlichen Gründen nicht 
behandeln kann oder darf oder diese ihn in Gewissenskonflikte bringen können. In diesem 
Fall bleibt der Honoraranspruch des Heilprak<kers für die bis zur Ablehnung der Behandlung 
entstandenen Leistungen, einschließlich Beratung, erhalten.  

§ 2 Behandlungsvertrag 

2.1. Der Heilprak<ker erbringt seine Dienste gegenüber dem Pa<enten in der Form, dass er 
seine Kenntnisse und Fähigkeiten zwecks Ausübung der Heilkunde zur AuVlärung, Beratung, 
Diagnose und Therapie des Pa<enten anwendet. 

2.2. Der Heilprak<ker ist berech<gt, die Methoden anzuwenden, die dem mutmaßlichen 
Pa<entenwillen entsprechen, sofern der Pa<ent hierüber keine Entscheidung triY. 

2.3. Es werden vom Heilprak<ker Methoden angewendet, die in der Regel 
schulmedizinisch nicht anerkannt und auch nicht allgemein erklärbar sind. Ein 
subjek<v erwarteter Erfolg des Pa<enten kann nicht in Aussicht gestellt oder 
garan<ert werden. Soweit der Pa<ent die Anwendung derar<ger Methoden ablehnt und 
ausschließlich nach wissenscha3lich anerkannten Methoden beraten, 
diagnos<ziert oder therapiert werden will, hat er das dem Heilprak<ker gegenüber zu 
erklären. 



2.4. Der Heilprak<ker darf keine Krankschreibungen vornehmen, und er darf keine 
verschreibungspflich<gen Medikamente verordnen. 

§ 3 Mitwirkung des PaKenten 

3.1. Zu einer ak<ven Mitwirkung ist der Pa<ent nicht verpflichtet. Der Heilprak<ker ist aber in 
dem Fall berech<gt, die Behandlung zu beenden, wenn das Vertrauen nicht mehr gegeben 
ist, insbesondere wenn der Pa<ent die Beratungsinhalte verneint, erforderliche Anamnese- 
oder Diagnoseauskün3e nicht erteilt und damit die Therapiemaßnahmen verhindert. 

3.2. Terminabsagen sollen mindestens 24 h vorher bei der Heilprak<kerin       per E- Mail, 
Whats-app oder telefonisch erfolgen, da kurzfris<g abgesagte Terminlücken nicht mehr 
ersetzt werden können und somit eine Ausfallhonorargebühr in Höhe der vereinbarten 
Leistung erhoben werden muss. Nur sofern Frist und / oder Form einer Absage ohne 
Verschulden und unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises (bspw. ärztliches Abest) 
nicht eingehalten werden können, endällt die Verpflichtung zur Zahlung des Honorars. 

§ 4 Honorierung des HeilprakKkers 

4.1. Der Heilprak<ker hat für seine Dienste einen Honoraranspruch. Wenn die Honorare nicht 
individuell zwischen Heilprak<ker und Pa<ent vereinbart worden sind, gelten die Sätze, die in 
der Preisliste des Heilprak<kers aufgeführt sind. Alle anderen Gebührenordnungen oder 
-verzeichnisse gelten nicht. 

4.2. Die Honorare sind nach jeder Behandlung vom Pa<enten bar gegen Erhalt einer Quibung 
zu bezahlen. Nach Abschluss der Behandlung erhält der Pa<ent auf Wunsch eine 
gebührenpflich<ge Rechnung gemäß § 7 der Allgemeinen 
Geschä3sbedingungen. 

4.3. Vermibelt der Heilprak<ker Leistungen Driber, die er nicht fachlich überwacht (z.B. 
Laborleistungen) ist der Heilprak<ker berech<gt, die von dem Driben in Rechnung gestellten 
Beträge als eigene Honorarbestandteile geltend zu machen und mit dem Pa<enten in der 
voraussichtlichen Höhe gemäß Absatz 2. abzurechnen. In Quibungen und Rechnungen sind 
diese Beträge gesondert auszuweisen. Der Heilprak<ker ist berech<gt für die Vermiblung 
begleitender Leistungen beim Pa<enten eigene Honorare geltend zu machen. 

4.4. Lässt der Heilprak<ker Leistungen durch Dribe erbringen, die er selbst überwacht, sind 
diese Leistungen Bestandteil der Honorare des Heilprak<kers. Soweit hier keine Inklusiv-
Vereinbarung getroffen ist, werden diese Kosten in Rechnung gestellt. 

4.5. In den Fällen der Absätze 3. und 4. ist der Heilprak<ker von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreit und darf als Beau3ragter des Pa<enten zwischen dem Driben (z. B. Labor) 
und sich selbst Rechtsgeschä3e abschließen. Dies gilt auch dann, wenn § 181 BGB auch auf 
die Rechtsbeziehung zwischen Heilprak<ker und Driben anzuwenden wäre; unabhängig von 
einem diesbezüglichen Befreiungstatbestand. 



4.6. Aufgrund gesetzlicher Vorschri3en ist die Abgabe von apothekenpflich<gen 
Arzneimibeln Heilprak<kern nicht gestabet. Die Direktverabreichung an Pa<enten durch den 
Heilprak<ker ist jedoch nach wie vor zulässig, da dies keine Abgabe sondern eine 
Verwendung ist. Daraus folgert, dass im Heilprak<ker Honorar grundsätzlich die verwendeten 
Arzneimibel enthalten sind und eine wie immer geartete Herausrechnung oder 
Spezifizierung nicht möglich ist. Die Anwendung von – vom Pa<enten mitgebrachten - 
Arzneimibeln durch den Heilprak<ker ist ausgeschlossen. 

4.7. Dahingegen stellt die Abgabe von Arzneimibeln durch Apotheken an den Pa<enten für 
verordnete oder empfohlene Arzneimibel ein nicht durch diese Allgemeinen 
Geschä3sbedingungen erfasstes Direktgeschä3 dar, das auf die Honorar- und 
Rechnungsgestaltung des Heilprak<kers keinen Einfluss hat. Dies gilt auch für freiverkäufliche 
Arzneimibel, Nahrungsergänzungsmibel und andere Hilfsmibel, die vom Heilprak<ker 
empfohlen oder verordnet und vom Pa<enten in einschlägigen Verkaufsstellen bezogen 
werden. 

4.8. Die Abgabe von freiverkäuflichen Arzneimibeln, Nahrungsergänzungsmibeln und 
anderen Hilfsmibeln ist dem Heilprak<ker oder mit ihm wirtscha3lich, verbundenen 
Unternehmen gestabet. Unter der Prämisse der freien Wahl der Verkaufsstelle können diese 
Produkte vom Heilprak<ker in einer Gewinnerzielungsabsicht verkau3 oder gegen Provision 
vermibelt werden. 

§ 5 HonorarerstaNung durch DriNe 

5.1. Soweit der Pa<ent Anspruch auf Erstabung oder Teilerstabung des Honorars durch Dribe 
hat oder zu haben glaubt, wird § 4 hiervon nicht berührt. Der Heilprak<ker führt eine 
Direktabrechnung nicht durch und kann auch das Honorar oder Honoraranteile in Erwartung 
einer möglichen Erstabung nicht stunden. 

5.2. Soweit der Heilprak<ker den Pa<enten über die Erstabungspraxis Driber Angaben 
macht, sind diese unverbindlich. Insbesondere gelten die üblichen Erstabungssätze nicht als 
vereinbartes Honorar im Sinne des § 4 Absatz 4.1. Der Umfang der Heilprak<kerleistungen 
beschränkt sich nicht auf erstabungsfähige Leistungen. 

5.3. Der Heilprak<ker erteilt in Erstabungfragen dem Driben keine direkten Auskün3e. Alle 
Auskün3e und notwendigen Bescheinigungen erhält ausschließlich der Pa<ent. Derar<ge 
Leistungen sind honorarpflich<g. 

§ 6 Vertraulichkeit der Behandlung 

6.1. Der Heilprak<ker behandelt die Pa<entendaten vertraulich und erteilt bezüglich der 
Diagnose, der Beratungen und der Therapie sowie deren Begleitumstände und den 
persönlichen Verhältnissen des Pa<enten Auskün3e nur mit ausdrücklicher Zus<mmung des 
Pa<enten. Auf die Schri3form kann verzichtet werden, wenn die Auskun3 im Interesse des 
Pa<enten erfolgt und anzunehmen ist, dass der Pa<ent zus<mmen wird. 



6.2. Absatz 6.1. ist nicht anzuwenden, wenn der Heilprak<ker aufgrund gesetzlicher 
Vorschri3en zur Weitergabe der Daten verpflichtet ist – beispielsweise Meldepflicht bei 
bes<mmten Diagnosen – oder auf behördliche oder gerichtliche Anordnung 
auskun3spflich<g ist. Dies gilt auch bei Auskün3en an Personensorgeberech<gte, nicht aber 
für Auskün3e an Ehegaben, Verwandte oder Familienangehörige.  
Absatz 6.1. ist ferner nicht anzuwenden, wenn in Zusammenhang mit der Beratung, Diagnose 
oder Therapie persönliche Angriffe gegen ihn oder seine Berufsausübung staminden, und er 
sich mit der Verwendung zutreffender Daten oder Tatsachen entlasten kann. 

6.3. Der Heilprak<ker führt Aufzeichnungen über seine Leistungen (Handakte). Dem 
Pa<enten steht eine Einsicht in diese Handakte zu; er kann diese Handakte auch verlangen. 
Absatz 2. bleibt unberührt. 

6.4. Sofern der Pa<ent eine Behandlungs- oder Krankenakte verlangt, erstellt diese der 
Heilprak<ker kosten- und honorarpflich<g aus der Handakte. Soweit sich in der Handakte 
Originale befinden, werden diese in der Behandlungsakte in Kopie beigefügt. Die Kopien 
erhalten einen Vermerk, dass sich die Originale in der Handakte befinden.  

6.5. Digital gespeicherte Daten und Handakten werden lt. DSGVO vom Heilprak<ker 10 Jahre 
nach der letzten Behandlung oder 10 Jahre nach dem Tod des Pa<enten auqewahrt und 
dann vernichtet. Die Vernichtung unterbleibt, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
Akten für Beweiszwecke in Frage kommen könnten. Sie haben jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskun3 über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkun3 
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berich<gung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Folgende 
persönliche Daten werden innerhalb der Praxis erfasst: • Vorname, Nachname • Anschri3 • 
Telefonnummer • Geburtsdatum • Mailadresse • Rechnungsnummer • Name der 
Krankenversicherung • Daten mit Bezug zur Krankengeschichte (inkl. Befunde Driber) 
Datenschutzverantwortlicher innerhalb der Praxis: Manuela Protze. 

Um Termine vereinbaren zu können, müssen persönliche Daten (Vorname, Nachname, 
Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse) an den Dribanbieter TIMIFY 
übermibelt werden. Diese App wird von der Praxis genutzt und dient der Online-
Terminvereinbarung. 

§ 7 Rechnungsstellung 

7.1. Die Leistungen sind nach § 4 Nr. 14a) UstG umsatzsteuerfrei. Der Pa<ent bekommt nach 
Abschluss der Behandlungsphase auf Verlangen eine Rechnung. 

7.2. Die Rechnung enthält den Namen und die Anschri3 des Pa<enten sowie den 
Behandlungszeitraum, alle Leistungsarten und die Diagnosestellung. Der 



zutreffende Mehrwertsteuersatz (bei zusätzlichen Leistungen, Supplemente etc. wird 
ausgewiesen. 

7.3. Wünscht der Pa<ent keine Diagnose- oder Therapiespezifizierung in der Rechnung, hat 
er dem Heilprak<ker dies entsprechend mitzuteilen. 

§ 8 Meinungsverschiedenheiten 

Meinungsverschiedenheiten aus dem Behandlungsvertrag und den Allgemeinen 
Geschä3sbedingungen sollten gütlich beigelegt werden. Hierzu empfiehlt es sich, 
Gegenvorstellungen, abweichende Meinungen oder Beschwerden schri3lich der jeweils  
anderen Vertragspartei vorzulegen. 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bes<mmungen des Behandlungsvertrages oder der Allgemeinen 
Geschä3sbedingungen ungül<g oder nich<g sein oder werden, wird damit die Wirksamkeit 
des Behandlungsvertrages insgesamt nicht berührt. Die ungül<ge oder nich<ge Bes<mmung 
ist vielmehr in freier Auslegung durch eine Bes<mmung zu ersetzen, die dem Vertragszweck 
oder dem Parteiwillen am nächsten kommt.


